
 

A n t r a g : 

 

1. Für den Verkauf von Baufeldern mit Ge-

schosswohnungsbauten und Reihenhäu-

sern ist ein strukturiertes Bieterverfahren 

durchzuführen. 

 

2. Der städtebauliche Vorentwurf des Büros 

Zastrow+Zastrow ist als Grundlage für 

den Bebauungsplanentwurf weiterzuent-

wickeln. 

 

3. Den in der Begründung kenntlich ge-

machten Konkretisierungen / Änderun-

gen zu dem am 23.06.2020 beschlosse-

nen Antrag (0186/2018/An) wird zuge-

stimmt. 

 

 


